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Die bedrängten Umstände, die jeden Wehrpflichtigen
zwangen, die Waffen z« ergreifen , «nd stch dadurch dem
Betriebe feines Gewerbes z« entziehen, haben aufgehört.

Da nun zugleich auf Befehl Sr . Durchlaucht des
Herrn Feldmarfchalls Fürsten zu Windifchgrätz fämmt»
liche bewaffneten Körper auf die Dauer des Belage»
rnngsznftandes aufgelöst worden stnd, mithin jedwede
Dienstesleistung derselben beendigt ist, fo macht der
Gemeinderath bekannt, daß feit S . November fämmt»
liche Auszahlungen von Löhnungsbeiträgen , fo wie die
Verabreichung von Brot und Wein gänzlich eingestellt
worden find.

Die Unbemittelte», welche nicht ohnehin eine Unter¬
stützung genießen, oder einen Erwerb haben , werde«
angewiesen, stch, wie dieß durch Kundmachung am
« November d. Z. bereits veröffentlicht wurde , bei der
hiezu beauftragten Commiffion «m Arbeit zu melden,
und infoferne solche nicht sogleich ausgemittelt werden
könnte, bei de« betreffenden Armenvätern ihres Pfarr-
BezirkeS die bereits bekannt gemachte Unterstützung
anznfuchen.

Wien am S November 1848.

Vom Gemeinderathe- er Stadt Wien.

-

AuS der k. t. Hof- und StaatS-Druckerelz



1,

7

i»

«

-." -. / > ' - - - v

». ^- >

^ '.-' . ^*5 '

i

^b ?2l » 2 .kx.


	[Seite 1]
	[Seite 2]

